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II.

Statuten
des

UnterstützungSYereins des schweizerischen Schulmuseums

in Bern.

§ 1. Der Unterstützungsverein verfolgt den Zweck, unter
Mitwirkung der Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden, in Bern
ein schweizerisches Schulmuseum (bisher schweizerische permanente
Schulausstellung) zu unterhalten.

§ 2. Als Mitglieder werden aufgenommen alle Personen, welche
das Schulmuseum mit Bat und Tat unterstützen und jährlich ein

Unterhaltungsgeld von wenigstens 2 Franken entrichten.
Schulkommissionen können als Kollektivmitglieder gegen einen jährlichen
Beitrag von wenigstens 5 Franken beitreten.

§ 3. Der Unterstützungsverein versammelt sich jährlich wenigstens

einmal zur Entgegennahme des Jahresberichtes, der Rechnung,

zur Vornahme der Wahlen, zur Diskussion von Fragen aus
dem Gebiete des Schul- und Erziehungswesens. Kollektiv- und

Einzelmitglieder haben je eine Stimme.

§ 4. Die Yereinsversammlung wählt auf eine Amtsdauer von
drei Jahren in geheimer Abstimmung ein Komitee von 7 Mitgliedern,
aus deren Mitte bezeichnet sie den Präsidenten, der auch den Vorsitz

in der Yereinsversammlung führt. Diese erteilt dem Präsidenten
und dem Sekretär die Befugnis zu rechtskräftiger Unterschrift.

§ 5. Das Komitee konstituiert sich im übrigen selbst. Es

bezeichnet in der Form eines Vorschlages zuhanden der Unterrichtsdirektion

aus seiner Mitte ein Mitglied als Vertretung des Vereins
in die Direktion ab.
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§ 6. Unter den von der Direktion festgesetzten Bedingungen
haben die Kollektivmitglieder das Becht zur Benutzung der

Lehrmittelsammlung, die Einzelmitglieder das Recht, die Bibliothek des

Schulmuseums zu benutzen. Jedes Mitglied haftet für den Schaden

an den aus dem Schulmuseum bezogenen Gegenständen oder für
deren Verlust.

§ 7. Einzelmitglieder und Kollektivmitglieder erhalten den

Pionier als Organ des Schulmuseums gratis.

§ 8. Die Revision dieser Statuten kann jederzeit vorgenommen
werden durch die Majorität sämtlicher stimmenden Mitglieder und
mit der Zustimmung der subventionierenden Behörden. Zu dieser

Vereinsversammlnng müssen durch Publikation im Pionier und unter
Angabe der Traktanden alle Mitglieder schriftlich eingeladen werden.

Bern, den 1917.

Der Präsident:

Der Sekretär:

Regierungsratsbeschluss vom 24. März 1917.

Schweizerisches Schulmuseum in Bern.

Die neuen Statuten des schweizerischen Schulmuseums in Bern
(bisher schweizerische pernamente Schulausstellung), wodurch diese

Anstalt in eine Stiftung unter Aufsicht der Begierung des Kantons
Bern umgeändert wird, erhalten die Genehmigung.
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